
Eine Bitte vorweg:

Der Aufbau dieser Antragsvorlage ist zweigeteilt: Der erste Teil (Band 1) soll eine Selbstdarstellung in Form eines Fließtextes enthalten; seine Gliederung entspricht den Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen, festgelegt im Beschluss des Akkreditierungsrates Drs. AR 85/2010 vom 10.12.2010 auf den Seiten 10-12. Der zweite Teil (Band 2) soll die relevanten Anlagen zur Antragsdokumentation enthalten. Wir möchten Sie bitten, beide Teile jeweils durchgängig zu paginieren und doppelseitig zu drucken.
Die Dokumentation muss alle akkreditierungsrelevanten Informationen, ggf. in zusammenfassender Darstellung, enthalten. Beigefügte Anlagen dienen dazu, den erforderlichen Nachweis für die Angaben in der Dokumentation zu führen. Bitte achten Sie bei der Erstellung der Dokumentation unbedingt darauf, dass im ersten Teil (Band 1) zu jedem Unterpunkt eines jeden Kriteriums des Akkreditierungsrates entsprechende Aussagen getroffen werden. Darüber hinaus erleichtern Sie den Gutachtern und uns die Arbeit, indem der Band 1 einen leserfreundlichen Umfang erhält und daher nicht mehr als fünfzehn Seiten pro Studiengang umfasst.
Die Antragsvorlage ist zur Erstellung eines Akkreditierungsantrags für einen einzelnen Studiengang ebenso wie zur Erstellung eines Akkreditierungsantrags für ein Studiengangs-Cluster geeignet. Im Fall der Cluster-Akkreditierung (bzw. Bündel-Akkreditierung) wird darum gebeten, den Band 1 in zwei Abschnitte zu gliedern. Im ersten Abschnitt sollen die Sachverhalte, die auf alle Studiengänge des Clusters zutreffen, unter der Überschrift „Allgemein“ kriterienbezogen aufgeführt werden. Im zweiten Abschnitt sollen für jeden einzelnen Studiengang A, B, … des Clusters zu jedem der Kriterien des Akkreditierungsrates Aussagen getroffen werden, sofern sie nicht im ersten allgemeinen Abschnitt getroffen worden sind und somit durch entsprechende Verweise auf den ersten Abschnitt ersetzt werden können.

Die Dokumentation soll doppelseitig bedruckt, gebunden und durchgehend paginiert sein sowie ein Inhaltsverzeichnis enthalten. Wir möchten Sie darüber hinaus bitten, den Unterlagen eine CD-ROM in der mit den schriftlichen Antragsunterlagen identischen Gliederung mit allen Dateien beizufügen. Auf den beizulegenden Datenträgern soll der Band 1 als Word-Datei und der Anlagenband als textbasierte, ungeschützte pdf-Datei enthalten sein. Unterlagen, die nicht in elektronischer Form vorliegen, können nicht berücksichtigt werden.
Bei Fragen zur Antragserstellung stehen Ihnen die Referatsleitung Programmakkreditierung und die zuständigen Referenten/-innen gern zur Verfügung.
	Dokumentation
zum Akkreditierungsantrag der
Hochschule (Name)
Fachbereich/Fakultät (Bezeichnung)
	





	Bezeichnung

Studiengang lt. PO

(bei Kombinationsstudiengängen mit Auflistung beteiligter Fächer/Teilstudiengänge*)
	Bezeichnung Abschluss
	Studienbeginn/

Ersteinrichtung
	Befristung

vorangegangene

Akkreditierung
	ECTS-Punkte
	Regelstudienzeit
	Art des Lehrangebots(Vollzeit, berufsbegleitend, dual)
	Jährliche

Aufnahmekapazität
	Master

	
	
	
	
	
	
	
	
	k = konsekutiv

w = weiterbildend
	a = anwendungsorientiert

f = forschungsorientiert

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Kontaktdaten des Ansprechpartners für das Akkreditierungsverfahren in der Hochschule
(Name, Anschrift, E-Mailadresse, Telefonnummer)

Datum (Fertigstellung der Dokumentation)
* Bitte nur Fächer/Teilstudiengänge nennen, die Gegenstand dieser Dokumentation sind

Band 1: Dokumentation

1
Allgemein
Anmerkung: Bei der Clusterakkreditierung ist dieses erste Kapitel für allgemeine, alle Studiengänge des Clusters betreffende Informationen zu nutzen. Danach ist die durch die Kriterien 2.1-2.10 gegebene Gliederung (einschließlich der Tabellen) unter 2, 3, … für jeden Studiengang A, B, … des Clusters zu wiederholen. Dabei soll nur noch auf die spezifischen Informationen eingegangen und ansonsten auf das allgemeine Kapitel 1 verwiesen werden. Bei der Akkreditierung eines einzelnen Studiengangs entfällt das allgemeine Kapitel 1.
1.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes 
(Kriterium 2.1, Drs. AR 85/2010)

... Text ...
1.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem
(Kriterium 2.2, Drs. AR 85/2010)
... Text ...

1.3 Studiengangskonzept
(Kriterium 2.3, Drs. AR 85/2010)
... Text ...
1.4 Studierbarkeit
(Kriterium 2.4, Drs. AR 85/2010)
... Text ...

1.5 Prüfungssystem
(Kriterium 2.5, Drs. AR 85/2010)

... Text ...

1.6 Studiengangsbezogene Kooperationen
(Kriterium 2.6, Drs. AR 85/2010)

... Text ...

1.7 Ausstattung
(Kriterium 2.7, Drs. AR 85/2010)

... Text ...

1.8 Transparenz und Dokumentation
(Kriterium 2.8, Drs. AR 85/2010)
... Text ...

1.9 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung
(Kriterium 2.9, Drs. AR 85/2010)
... Text ...

1.10 Besonderer Profilanspruch
(Kriterium 2.10, Drs. AR 85/2010)

... Text ...

1.11 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit
(Kriterium 2.11, Drs. AR 85/2010)
... Text ...

2 Studiengang „A“
Deutschsprachige Kurzfassung für den Studiengang „A“
	Fach
	

	Abschluss
	

	konsekutiv, weiterbildend
	

	Studiendauer
	

	Studienform.
	(z.B. berufsbegleitend, dual, Vollzeit)

	Hochschule
	

	Fakultät/Fachbereich
	

	Kontakt
	

	Homepage
	

	Telefon
	

	E-Mail
	

	Postanschrift
	

	(Re-) Akkreditiert durch
	Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA)

	Datum der Erstakkreditierung
	(bei Reakkreditierungen)

	Dauer der Erstakkreditierung
	(bei Reakkreditierungen)

	Datum der (Re-) Akkreditierung
	(wird von ZEvA eingetragen) 

	Dauer der (Re-) Akkreditierung
	(wird von ZEvA eingetragen) 

	Aufnahme des Studienbetriebs
	

	Akkreditiert als Teil eines Mehrfachstudiengangs
	

	Auflagen
	(wird ggf. später von ZEvA eingetragen)

	Profil des Studiengangs
	von der Hochschule einzufügen:

Profilbeschreibung mit maximal 2000 Zeichen

	Zusammenfassende Bewertung durch die Agentur
	(wird von ZEvA eingetragen) 

	Gutachter
	(wird von ZEvA eingetragen)


Englischsprachige Kurzfassung für den Studiengang „A“

	Area of Study
	

	Degree Awarded
	

	Consecutive, further education
	

	Duration
	

	Kind of Programme 
	(e.g. extra-occupational, dual, full-time)

	Institution of Higher Education
	

	Faculty / Department
	

	Contact
	

	Homepage
	

	Telephone
	

	E-Mail
	

	Address
	

	(Re-) Accredited by
	Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA)

	Date of initial accreditation
	(Bei Reakkreditierungen)

	Initial accreditation valid until
	(Bei Reakkreditierungen)

	Date of (Re-) Accreditation
	(wird von ZEvA eingetragen) 

	(Re-) Accreditation valid until
	(wird von ZEvA eingetragen) 

	Implementation of the course
	

	Accredited as part of a combined study programme
	

	Conditions
	(wird ggf. später von ZEvA eingetragen)

	Profile of the Programme
	von der Hochschule einzufügen:

Profilbeschreibung mit maximal 2000 Zeichen

	Summary of the Agency’s Evaluation
	(wird von ZEvA eingetragen) 

	Peers
	(wird von ZEvA eingetragen)


2.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes 
(Kriterium 2.1, Drs. AR 85/2010)

... Text ...
2.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem
(Kriterium 2.2, Drs. AR 85/2010)
... Text ...

2.3 Studiengangskonzept
(Kriterium 2.3, Drs. AR 85/2010)
... Text ...
Modulübersichtstabelle
(Tabellarische Darstellung über alle Module und der dazugehörigen Lehrveranstaltungen nach dem folgenden Muster)

	Module
und zugehörige Lehrveranstaltungen
	Semester
	Prüfungsleistungen, ‑formen
	ggfs. Studienleistungen
	Studentische Arbeitsbelastung
(in Zeitstunden)
	ECTS-Punkte
	Modulbeauftragte

	
	
	
	
	Kontaktzeit
(Lehrveranstal-tungsstunden)
	Selbststudium
(Stunden)
	
	

	Modul 1
	
	
	
	
	
	
	

	Veranstaltung 1
	
	

	
	
	
	
	

	Veranstaltung 2
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Modul 2
	
	
	
	
	
	
	

	Veranstaltung 1
	
	

	
	
	
	
	

	Veranstaltung 2
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Modul 3
	
	
	
	
	
	
	

	Veranstaltung 1
	
	

	
	
	
	
	

	Veranstaltung 2
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Modul n
	
	
	
	
	
	
	

	Veranstaltung 1
	
	

	
	
	
	
	

	Veranstaltung 2
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Praxissemester
	
	
	
	
	
	
	

	Abschlussarbeit
	
	
	
	
	
	
	

	Summe
	
	
	
	
	


Erläuterungen:
- Die Lehrveranstaltungsstunde wird immer als eine Zeitstunde gerechnet.
- Jedes Modul schließt in der Regel mit einer das gesamte Modul umfassenden Prüfung ab. Sofern Abweichungen von dieser Regel beabsichtigt sind, möchten wir Sie bitten, sie zu begründen.
Studienverlaufsplan, Darstellung des gesamten Studiengangs als Schaubild
2.4 Studierbarkeit
(Kriterium 2.4, Drs. AR 85/2010)
... Text ...

2.5 Prüfungssystem
(Kriterium 2.5, Drs. AR 85/2010)

... Text ...

2.6 Studiengangsbezogene Kooperationen
(Kriterium 2.6, Drs. AR 85/2010)

... Text ...

2.7 Ausstattung
(Kriterium 2.7, Drs. AR 85/2010)

... Text ...

2.8 Transparenz und Dokumentation
(Kriterium 2.8, Drs. AR 85/2010)
... Text ...

2.9 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung
(Kriterium 2.9, Drs. AR 85/2010)
... Text ...

2.10 Besonderer Profilanspruch
(Kriterium 2.10, Drs. AR 85/2010)

... Text ...

2.11 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit
(Kriterium 2.11, Drs. AR 85/2010)
... Text ...

Band 2: Anlagen zur Dokumentation

· Kurz-Vitae der hauptamtlich Lehrenden und Lehrbeauftragten:

Name, Titel, Lehrgebiet, kurzer akademischer Werdegang, Liste der wichtigsten Veröffentlichungen und Forschungsvorhaben der letzten fünf Jahre, ggfs. Mitgliedschaften in wissenschaftlichen Vereinigungen und verantwortliche Tätigkeiten außerhalb der Lehre

· Prüfungsordnung (ggf. abschließender Entwurf), Vorlage eines Testats über die Rechtmäßigkeit der Prüfungsordnung durch die zuständige Stelle der Hochschule oder des Landes, je nach landesspezifischer Rechtslage (Beschluss des Akkreditierungsrates vom 19.09.2005), ggf. Zulassungsordnung, ggf. Gebührenordnung

· ggf. Studienordnung, Praktikumsordnung

· Diploma Supplement

· Bei einer Erstakkreditierung: Kopien der Fachbereichs-, Senats- oder Präsidiumsbeschlüsse (Auszüge) zur Einrichtung des Studiengangs/der Studiengänge

· Relevante Verträge und Vereinbarungen

· Landesgesetzliche Bestimmungen und Erlasse, soweit für den Studiengang/die Studiengänge einschlägig

· Ggf. Stellungnahme des Wissenschaftsministeriums zur Einrichtung der Studiengänge

· Vorhandene Lehrkapazität (Ergebnis der Kapazitätsberechnung nach der Kapazitätsverordnung (KapVO))
· Ggf. Vereinbarungen mit dem Träger (Zielvereinbarung) und innerhalb der Hochschule

· Ggf. Wirtschaftsplan und Jahresabschlüsse (bei gebührenfinanzierten Studienprogrammen)

· Modulkatalog mit Modulbeschreibungen; (s.u. ein Beispiel für die Darstellungsform)

· Tabellen 1-8 (s.u.)

Für Reakkreditierungen zusätzlich:

· Bewertungsbericht und Akkreditierungsmitteilung (Bescheid) der vorangegangenen Akkreditierung
· Ergebnisse von Evaluationen und Untersuchungen zum Absolventenverbleib

Es wird empfohlen, dem Antrag im Falle der Reakkreditierung fünf Abschlussarbeiten (einschließlich der Gutachten) aus dem gesamten Notenspektrum eines jeden zu reakkreditierenden Studiengangs zur Einsicht in elektronischer Form beizufügen und diese Arbeiten während der Vor-Ort-Begutachtung zur Einsicht für die Gutachtergruppe auszulegen.
Modulkatalog (Beispiel)

	Anbietende Hochschule
Studiengang


	Modulbezeichnung

	Semester
	Häufigkeit des Angebots
	Dauer
	Art
	ECTS-Punkte
	Studentische Arbeitsbelastung

	
	
	
	(Pflicht, Wahlpflicht…)
	
	(Stunden) davon

Präsenzstudium,
Selbststudium

	

	Voraus-setzungen für die Teilnahme
	Verwendbarkeit
	Prüfungsform / Prüfungsdauer (Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten)
	Lehr- und Lernmethoden
	Modul-verantwortliche(r)

	
	Verwendung des Moduls in

- Studiengang 1

- Studiengang 2

- …
	Unterscheidung von nicht-endnotenrelevanten Studienleistungen und  endnotenrelevanten Prüfungsleistungen, Gewichtung für die Endnote
	
	

	

	

	Qualifikationsziele

	Zu erwerbende (fachliche und überfachliche) Kompetenzen


	

	Lehrinhalte

	Lehrinhalte, die die Qualifikationsziele bedienen


	

	

	Lehrveranstaltungen

	Dozent(in)
	Titel der Lehrveranstaltung
	SWS

	
	
	

	
	
	


Erläuterungen:
- Der Umfang einer Modulbeschreibung sollte eine Seite nicht übersteigen.

Bitte ergänzen Sie die  Antragsunterlagen sind in den Anlagen weiterhin um die folgenden Tabellen:

Tabelle 1:
Lehrpersonal
Die Tabelle bezieht sich auf Abschnitt I, Kap. 2 des Akkreditierungsantrags und Kriterium 6 des Akkreditierungsrats (Drs. AR 93/2009)

	Studiengang:

	Hauptamtliches Lehrpersonal
(der antragstellenden Hochschule)
	Lehrbeauftragte

	Professor(inn)en
	Wissenschaftliche Mitarbeiter(innen)

Name
	SWS

Haupt-amtliches Personal
	Name
	SWS

Lehr- beauftragte

	Denomination 
	Name
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Summe
(Anzahl der Personen und SWS)
	Anzahl der Prof. = 
	Anzahl der WM = 
	
	Anzahl der LB = 
	


Erläuterungen:
- Bitte erstellen Sie für jeden Studiengang des Antrags eine separate Tabelle.
- Tragen Sie in der Summenzeile bitte in den Spalten „Name“, „Wissenschaftliche Mitarbeiter – Name“ und „Lehrbeauftragte - Name“ die Anzahl der Personen und in den Spalten „SWS“ bitte die Spaltensummen ein.

Tabelle 1b:
Lehrkapazität
Diese Tabelle kann optional (zusätzlich) eingesetzt werden, falls bei sehr großen (personalintensiven) Studiengängen die Übersichtlichkeit bei Tabelle 1 nicht mehr gegeben ist.

Die Tabelle bezieht sich auf Abschnitt I, Kap. 2 des Akkreditierungsantrags und Kriterium 6 des Akkreditierungsrats (Drs. AR 93/2009)

	Studiengang
	Personal  (Anzahl der Personen)
	Lehre  (SWS)

	
	Hauptamtliches Lehrpersonal
(der antragstellenden Hochschule)
	Lehrbeauftragte
	Hauptamtliches Lehrpersonal
(der antragstellenden Hochschule)
	Lehrbeauftragte

	
	Professor(inn)en
	Wiss. Mitarb.
	
	Professor(inn)en
	Wiss. Mitarb.
	

	Studiengang A
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Studiengang Z:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Erläuterungen:
- Bitte tragen Sie pro Zeile nur eine Person ein. In diese Tabelle werden in die Zellen die Summen für jeden Studiengang (bei Clusterakkreditierungen) eingetragen. Die Eintragungen erfolgen für die Anzahl der Personen (linke Seite) und die angebotene Lehre in SWS (rechte Seite).

Tabelle 2:
Im Akkreditierungszeitraum frei werdende (wegfallende oder zu besetzende) Stellen sowie neu hinzukommende Stellen.
Die Tabelle bezieht sich auf Abschnitt I, Kap. 2 des Akkreditierungsantrags und Kriterium 2.6 des Akkreditierungsrats (Drs. AR 93/2009)

	Name
	Zeitpunkt
	
- hinzukommend

Angabe:
- wegfallend


- verändert
	derzeitige Denomination
	zukünftige Denomination

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Tabelle 3:
Drittmittel
Die Tabelle ist notwendig für die Beurteilung von Masterstudiengängen und bezieht sich auf den Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse und bezieht sich auf die letzten vier Jahre 

	Titel des geförderten Projekts
	geförderte Person oder Einrichtung
	gefördert durch ...
	Laufzeit
	Fördersumme (EUR)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Erläuterungen:
- Bei mehrjährigen Forschungsvorhaben geben Sie bitte die Mittel auf die einzelnen Jahre der Projektlaufzeit aufgeteilt an. So ist ggf. die Zeitspalte der Tabelle in die Zukunft zu verlängern. DM-Angaben vor dem Jahr 2002 geben Sie bitte gerundet in Euro an.
Tabelle 4:
Grundausstattung der Lehreinheit in €

	Haushaltsjahr
	Gesamtumfang
	davon Sachausstattung/ Kleingeräte
	davon Hilfskräfte für die Lehre
	Sonstiges
	zusätzliche forschungsrelevante Ausstattung

	Aktuelles Jahr minus 4
	
	
	
	
	

	minus 3
	
	
	
	
	

	minus 2
	
	
	
	
	

	minus 1
	
	
	
	
	


Erläuterungen: 

Tabelle 5:
Bewerber- bzw. Annahmequote der zu akkreditierenden Studiengänge

	Studiengang:
	minus 4
	minus 3
	minus 2
	minus 1
	aktuelles Jahr

	Bewerber/innen
	
	
	
	
	

	Zulassungen bzw. Aufnahmekapazität
	
	
	
	
	

	Studienanfänger/innen (1. FS)
	
	
	
	
	

	Bewerberquote
	
	
	
	
	

	Annahmequote
	
	
	
	
	


Erläuterungen:
- Die Zahl der Zulassungen ist die aufgrund der Kapazitätsberechnung nach KapVo ermittelte Höchstzahl an zu vergebenden Studienplätzen im ersten Fachsemester (Studienanfängerplätze) bei Studiengängen mit Zulassungsbeschränkung.

- Die Aufnahmekapazität ist die Zahl der Studienanfängerplätze bei Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkung. Die (unbereinigte) Kapazität wird auf der Grundlage der Lehrangebotes, des Ausbildungsaufwandes und weiterer kapazitätsbestimmender Kriterien jeweils für ein Studienjahr ermittelt. Sie erhöht sich um einen Schwundfaktor, der sich aus dem Verbleibeverhalten der Studierenden ergibt. Die (unbereinigte) Kapazität erhöht um den Schwund ergibt die Aufnahmekapazität für ein Studienjahr.

- Studienanfänger/innen sind Studierende im 1. Fachsemester.

- Die Bewerberquote ist der Quotient aus Bewerber- und Zulassungszahl. (Dieser Quotient ist nur bei Studiengängen mit Zulassungsbeschränkung anzugeben.)

- Die Aufnahmequote ist der Quotient aus Studienanfängern/innen und Aufnahmekapazität. (Dieser Quotient ist nur bei Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkung anzugeben.)
Für Reakkreditierungen zusätzlich:

Tabelle 6:
Studierende (Vollzeitäquivalente) nach Studiengängen und Fachsemestern der Lehreinheit in den letzten 10 Semestern
	Studiengang/Abschlussart/Regelstudienzeit
	 
	Studierende im Fachsemester

	
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	≥ 10
	RSZ
	ges.

	
	WS 05/06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	SoSe 06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	WS 06/07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	SoSe 08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	WS 07/08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	SoSe 08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	WS 08/09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	SoSe 09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	WS 09/10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SoSe /10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


Erläuterungen:
- Das Fachsemester ist die Anzahl der Semester, die ein Studierender im Studiengang des jeweiligen Bezugssemesters immatrikuliert war, einschließlich aller anerkannten Fachsemester infolge eines Fachwechsels.

- In der Spalte „≥ 10“ sind alle Studierenden einzutragen, die sich im 10. oder einem höheren Fachsemester befinden.

- In der Spalte RSZ ist die Gesamtzahl der Studierenden (Fachfälle) in der Regelstudienzeit anzugeben.
Tabelle 7:
Anzahl der Abschlüsse (bestandene Prüfungen) nach Studiengängen

	Genaue Bezeichnung des Studiengangs
	Anzahl der Abschlüsse

	
	minus 2
	minus 1
	aktuelles Jahr

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Erläuterungen:
- Ein Studienjahr ist die Zusammenfassung eines Wintersemesters und des darauf folgenden Sommersemesters.

- Beispiel: Studienjahr 2002 = WS 01/02 und SS 02

Eine bestandene Abschlussprüfung (Festsetzung der Gesamtnote) im September 2002 zählt als Abschluss im SS 02 und somit im Studien- bzw. Prüfungsjahr 2002. Ein Abschluss im November 2002 zählt als Abschluss im WS 02/03 und somit im Studien- bzw. Prüfungsjahr 2003.
Tabelle 8:
Absolute Abschlussnoten

	Studienjahr
	Noten

	
	≤ 1
	1,1 - 1,5
	1,6 - 2,0
	2,1 - 2,5
	2,6 - 3,0
	3,1 - 3,5
	3,6 - 4,0
	nicht bestanden
	Anzahl Prüfungen
	Mittelwert

	aktuelles Jahr
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	minus 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	minus 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Erläuterungen:
- Beziehen Sie die Angaben bitte auf Studienjahre und tragen Sie die Häufigkeit der Noten in den einzelnen Notenintervallen je Studienjahr ein (absolute Häufigkeiten).

- Ergänzen Sie die Tabelle bitte entsprechend der Anzahl der angebotenen Studiengänge/Abschlüsse nach dem Muster von Tabelle 1.
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